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(N3-I) Nr. 37ttS.

Nachstehende Kundmachung des hohen k. k.
Staatsministenllms wird zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht

Von der k. k. Landeöbehö'rdc für Krain
in Laidach am 3U. März I6«5.

»ä ,32«/St. M . l .

E d i k t .
Drei Vattaszeker Stiftplatze deutscher N a ,
tion in der k. k. Theresianischen Akademie

in Wie« .
I n der k. k. Theresianischcn Akademie in

Wien sind drei Battaszcker Atiftplätze deutscher
Nation, und zwar zwei davon erst mit Beginn
des künftigen Schuljahres zu verleihen, wozu
adelige Jünglinge, wclche das 8. Lebensjahr
bereits erreicht und daö l4. noch nicht über.
schritten haben, berufen sind.

Die Gesuche sind mit der Nachweisung
über den Adel, mildem Taufscheine, Impfungb-
und Gesundheitszeugnisse, dann mit den Schul,
zeugnissen auö den letzten zwei Semestern zu
belegen. Sie haben den Namen, Charakter
und Wohnort der Eltern des Kandidaten ob
sie noch leben, die Verdienste deö Vaters oder
der Familie überhaupt, das Einkommen und
die Vcrmögensvcrhältnisse der Eltern und des,
Kandidaten, die Zahl der versorgten und un
versorgten Geschwister des lctztcrn, sowie die
allfälligen Genüsse des Kandidaten oder seiner
Geschwister aus öffentlichen Kassen oder Stiftun-
gen, mit den einschlägigen schriftlichen Belegen
zu enthalten. Auch ist die Erklärung abzugc»
ben, daß und von wem für den Kandidaten
die jahlllchen Nebenauölagtn in dem auö der
Stiftungsdotation nicht bedeckten Restbeträge
von beiläufig l«0 st. bis <l?U st. werden be.
stritten werden.

Die Gesuche sind an das k. k. Staats-
MllNsterillm in Wien zu stylisiren und längstens

bis Ende A p r i l lSU5
bei jener politischen Landesstclle einzubringen,
,n deren Verwaltungsgebiethe der Bewerber
seinen Wohnsitz hat.

Personen, welche unter Militärgcrichsbar.
keit stehen, haben bei ihrem vorgesetzten Militär-
kommando um die Einbegleitung ihrer Gesuche
an die LandcSstelle zu bitten.

Vom k. k. Staatsministerium.
Wien am 2». März lU65.

( I lN) Nr. 3832.

Verlautbarung.
I m Schuljahre »864 haben nachbenannte

Schulbefölderer geistlichen und weltlichen Stan-
des zur Hebung des Volksschulwesenö in Krain,
und zwar:
u) durch Haltung von Nothschulcn,
d) durch forderliches Einwirken auf den Schul.

unterricht überhaupt, oder
cj durch materielle Unterstützung der Schul-

zwccke cinc besonders lobcnswcrthe Thätigkeit
entwickelt, wofür denselben die verdiente Aner-
kennung hicmit öffentlich ausgesprochen wird:

l . I m Schu lbez i r ke der Haupt?
stadt: «uli l>) dcr Ursulinen-Konvent; wie auch
sammt jenem der P. P. Franziskaner; su!) o)
da beide vielen armen Studenten die Vcrkö,
stung gabcn.

! l I m Schu ld i s t r i k te Umgebung
La idachs : »uli ») Andreas Mulej Lokalka«
Plan in Schelimle, und Johann Kuloviz, gewe-
sener Kaplan in Sostru; 6lil) c) die Inhabe-
rin von Strobelhof Frau Witwe Seunig und der
Inhaber von Kaltcnbrunn tt. Fidcliö Terpinz.

l l l . I m Schu lbez i r ke Lack: snl> »)
der Pfarrer von Haselbach Franz Dolinar;
«ul) c) der Ursulincn, und Kapuzincr-Konvcnt
und der Bürger Josef Kaiba.
^ IV . I m S c h u l d i s t r i k t c K r a i n .
b ü r g : 8uli l,) die Pfarrer von St . Martin,

Zirllach und Neumarktl Georg Kraschoviz, An.
drcaö Bohinz u.,d AloiS Koschier, dann aber
auch der Ortöschulaufseher (zugleich Bürger«
meistcr) von Neumarttl Anton Globozhnik, der
sich sogar persönlich an der Besorgung des
GonntagSunterrichtcs bcthcillgte, und der uner.
müdete Ortsschulaufseher von Krainburg Fer«
dinand Mlakcr; «ul) c) Frelhcrr Zois Anton
und der Gutsbesitzer Eduard Urbanzhizh.

V . I m S c h u l b e z i r k e R a d m a n n s .
d o r f : s'ili d) Valentin Lah, Dckanatöpfarr-
Koopcralor und zugleich Lehrer in Radmanns-
dorf, der außer seiner ausgezeichneten Aerwen.
dung in dcr Schule dle Jugend auch zur An-

«fertigung von sehr geschmackvollen mattenarti,
gen Stroh-Flechtwerken anleitet, welche sich
beispielhalber zu Laufteppichen und dergleichen
verwenden lassen und leicht möglich mit der
Zeit wie die hicrländigcn Strohhüte einen I n .
oustriczweig bilden könnten; »ul) c) der Pfarr«
dechant Simon Vouk.

V I . I m Schu lbez i r ke S t e i n : « u l i
l>) dcr Hauptschulkatcchet P. Ferdinand Gotzl,
der auch im Gesänge die Jugend unterrichtet
und Mathias Mozhnik, Lehrer an der Mad<
chenschule zu Ste in ; sul> l̂ ) der Franziskaner-
Konvent in Stein und der Pfarrer von Vodiz,
Valentin Bergant.

V I I . I m S c h u l d i s t r i k t e St . M a .
r e i n : 8uk li) die Kuratcn von Lipoglau, St .
Georgen und Iavor, Max. Rumpler, Thomas
seschun und Anton Ier ina; «uli d) Josef Po.
klukar, Pfarrer von S t . Vcith und dessen Koo»
perator Mathias Kuloviz.

VII«. I m Schu lbez i r ke L i t t a i :
8lll) <i) die Kuraten von Dobouz und Presch,
gain, Johann Ieric und Franz Levizhnik; «ul)
l>) der Pfarrdechant Josef Burger; sul) o)
die Fürstin Mathilde zu Windischgrah, Rudolf
Baron ?lpfaltern und Dr. Ludwig Gutlmannö-
tyal Ritter von Benuenutti.

ZX I m Schu lbez i r ke T r e f f e n :
«ul> c) die Frau Anna v. Festenek, Inhaberin
von Ncudck und der Verwalter von Nassenfuß
Adolf Gaudia.

X . I m Schu ld i s t r i kce G u r k f e l d :
der besonders schulfreundliche und berufscifrige
Pfarrdechant in Hasclbach Eduard Polak.

X I . I m Schul di strikte Neustadt!:
«ul) a) dic Kuratcn von Einöd und Walter,
dorf Ignaz Graul und Kaspar Martinz und
der Koopcrator von St. Peter Martin Dcrzhar;
«ul) l>) der eifervolle und gewandte Hauptschul'
Direktor von Neustadtl P. Sigismund Ieraj .

X N . I m Schu l bezirke M o t t l i n g :
8u1) :l) D,e Kuraten zu Suhor und Radovica,
Johann Skofiz und Barthl. Dolschan; «ul)
!)) dcr Hauptschuldirektor in Tschcrnembl Ja-
kob Groß und dcr Kooperator zu Semizh Franz
Pleschko, welcher letztere die Kinder anleitet,
verschiedene WirthschaftSgerathe anzufertigen.

XI I I . I m Schuldlstr ikte Ne i fn i z :
8ud n) der Exposit von Gora Primus Klcmenz;
8,i!) c) dcr verdienstvolle Pfarrdcchailt in Reif
nih, Ignaz Holzapfel.

X I V . I m S c h u l d i s t r i k t e Ober .
l a i bach : «ul) d) dcr gewesene Kooperator von
Loitsch Franz Rihar. Endlich

X V . im S c h u l d i s t r i k t c Z i r k n i h :
insbesondere dcr Ottsschulaufseher in Mauniz
Anton Icrschan, welcher sich um die Errichtung
des dortigen neuen Schulhauses vorzüglich vcr,
dient gemacht hat.

Von der k. k. Landeshörde für Krain.
Laibach am 24. März ,8«s,.

(N t t—2) Nr. 3388

Kultdmachunss.
Für das Jahr l865 kommt die Dr. Rai«

mund Dietrich'schc Armenstiftung zu verleihen,
zu deren Genusse dcr ärmste dcr Verwandten
des Stifters berufen ist.

Die Bewerber haben ihre mit der Nach-
weisung ihrer Verwandtschaft mit dem Stifter
und mit dem Armuthszeugnifsc belegten Gesuche

b i s E n d e A p r i l d. I .
bei dieser k. k. Landesbthörde einzubringen.

K. k. Landesbehörde für Krain.
Laibach am 26. März »865.

" ( I i 5 — 1 ) Nr. 1,24.

Aufforderung
an A l o i s M a y e r wegen rückständiger Ere

werbsteuer.
Von dem k. k. Bezirksamte RadmannS«

dorf wird AloiS Mayer von Laufen H5.-Z. l ,
derzeit unbekannten Aufenthaltes, hiemit aufge-
fordert, den Erwerbstcucr-Rückstand von seinem
Thongcschirr-Handlungsgewcrbe für den I. Se-
mester ltt65 mit l fi. U7 ' / , kr. bei dem k. k.
Slcucramte in Radmannsdorf

b i n n e n 4 Wochen
um so gewisser zu bezahlen, als widrigens daS
fragliche Gewerbe von Amtswegen gelöscht
werden würde.

K. k Bezirksamt Radmanntdorf am 3 l .
März 1865.

(N2—2)

Kundmachung.
Bei dem k. k. Bcrgamte Idr ia in Krain

werden l V O O Metzen Weizen,
«HOO „ Horn,

HO» „ KukuruH
mittelst Offerte unter nachfolgenden Bedingun-
gen angekauft:

1. Das Getreide muß durchaus rein, trocken
und unverdorben sein, und der Metzen Weizen
muß wenigstens tt4 Pfund, das Korn 75 Pfund
und der Kukurutz 82 Pfund wiegen.

2. Das Getreide wird von dem k, k. Wirth-
schaftSamte zu Idr ia im Magazine in den zi-
lncntirten Gefäßen abgemessen und übernommen,
und jenes, welches den Qualilälö-Anforderun-
gen nicht entspricht, zurückgewiesen.

Der Lieferant ist verbunden, für jede zurück-
gestosscnc Partie andcreS, gehörig qualifizirteö
Getreide der gleichnamigen Gattung um den
kontraktmäßigen Preis längstens im nächsten
Monate zu liefern.

Es steht dcm Lieferanten frei, entweder selbst
oder durch einen Bevollmächtigten bei der Ueber-
nahme zu intervcniren.

I n Ermanglung der Gegenwart des Liefe-
ranten oder Bevollmächtigten muß jedoch der
Befund deS k. k. Wirthschaftamtcä als richtig und
unwidcrsprcchlich anerkannt werden, ohne daß
der Lieferant dagegen Einwendung machen könnte.

3. Hat dcr Lieferant das zu liefernde Gc-.
treibe looo Idr ia zu stellen, und es wird auf
Verlangen desselben der Wcrksfrächter von Seite
des Amtcö verhalten, die Verfrachtung von
Loitsch nach Idr ia um den festgesetzten Prcis von
24 Neukreuzer pr. Sack oder 2 Mchcn zu leisten.

4. Die Bezahlung geschieht nach Uebernahme
des Getreides, entweder bei der k. k. Bcrgamts-
kasse zu I d r i a , oder bei der k. k. Landcs-
hauptkasse zu Laibach gegen klassenmäßig ge,
stempelte Quittung.

5. Die mit einem 50 Ncukreuzcr, Stempel
versehenen Offerte haben längstens

b iß E n d e A p r i l ,865
bei dcm k. k. Bcrgamtc zu I d r i a einzutreffen.

6. I n dcm Offerte ist zu bemerken, welche
Gattung und Quantität Getreide dcr Lieferant
zu liefern Willens ist, und den Preis lol)v Id r ia
zu stellen. Sollte ein Offert auf mehrere Kör-
ncrgattungcn lauten, so steht es dcm Bergamte
frei, den Anbot für mehrere, oder auch nur
für Eine Gattung anzunehmen odcr nicht.

7. Zur Sicherstellung für dic genaue Zuhal-
tung der sämmtlläM Vcrtrags-Vcrdindlicl'kcitm
ist dcm Offerte cm w « / , Vadium cntwed/r baar
oder m annehmbaren Staatspapicren zu dem
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Tageskurse, oder die Quittung üdcr dessen De-
ponirung bei irgend cincr montanistischen Kasse,
oder der k. k. Landeshauptkafse zu Laibach, anzu-
schließen , widrigens auf das Offert keine Rück,
sicht genommen werden könnte.

Sollte Kontrahent die Vertragsverbindlich-
keiten nicht zuHallen, so ist dem Aerar das Recht
eingeräumt, sich für einen dadurch zugehenden
Schaden, sowohl an dem Vadium, als an dessen
gcsammtem Vermögen zu regressiren.

8. Denjenigen Offerentcn, welche keine Ge-
treide - Lieferung erstehen, wird das erlegte
Vadium allsobald zurückgestellt, der Ersteher
aber von der Annahme seines Offertes verständi-

get werden, wo dann er die eine Hälfte des Ge«
treideö bis Ende Mai l 865 , die zweite
Hälfte bis Mitte Juni «865 zu liefern hat,
Kukurutz jedoch auch nicht früher.

9. Auf Verlangen werden die für die Lie^
ferung erforderlichen Getreide-Säcke vom k k.
Bcrgamte gegen jedesmalige ordnungsmäßige
Rückstellung unentgeltlich, jedoch ohne Vergü-
tung der Frachtspesen, zugesendet.

Der Lieferant bleibt für einen allfälligcn Ver-
lust an Säcken wahrend der Lieferung haftend.

N>. Wird sich vorbehalten, gegen den Herrn
Lieferanten alle jene Maßregeln zu ergreifen, durch
welche die pünktliche Erfüllung der Kontrakts-

bedingnisse erwirkt werden kann, wogegen aber
auch demselben der Rechtsweg für alle Ansprüche
offen bleibt, die derselbe aus den Kontrakts-Be-
dingungcn machen zu können glaubt. Jedoch wird
ausdrücklich bedungen, daß die aus dem Ver»
trage etwa entspringenden Rechtsstreitigkeiten,/
das Aerar möge alä Kläger oder Geklagter ein^
treten, so wie auch die hierauf Bezug Habendell
Sicherstellungs- und Erekutionsschntte bei dem«
jenigen, im Sitze des Fiskalamtcs befindlichen
Gerichte durchzuführen sind , welchem der Fiskus
als Geklagter untersteht.

Vom k. k. Bcrgamte Idr ia am l !
April !8<i5.


